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vorſchriftsmäßigen Stempelmarken verſehenen Matrikſcheine U  ber die
einzelnen Im Stammbaume verzeichneten Fälle beiliegen, der Stamm—
baum beſtätigt werden könne, ohne fi  IV denſelben eine höhere als
die Beilage-Stempelmarke von 15 Kreuzern zu verwenden, iſt eine
irrige. Nicht der Umſtand, ob die Matrikenſcheine über die einzelnen
Matrikenfälle beiliegen oder ni ſondern der Umſtand, bb erne
ämtliche Fertigung beigeſetzt erſcheint oder nicht, ent—
cheidet über die Stempelpflicht des Stammbaumes.

Nicht ſo ſelten als lauben ollte, kommt der Verſuch
einer Eheſchließung zwiſchen Stiefeltern und Stiefkindern vor Ein
olcher Verſuch iſt mit einer ernſten Belehrung und Ermahnung als
völlig au  1  0 zurückzuweiſen.“

inz. Prof Dr Hiptma —

(Dispens von der Irregularität der Ver
ſtümmelung.) Ein Prieſter verlor den aumen und Zeigefinger

Er konnteder rechten and, In olge deſſen Er irregulär wurde.
nach dem Ze

iſſe ſeines Biſchofs die heil Meſſe leſen, aber
beim Brechen der Hoſtie mußte bu den Mittel und Ringfinger 9e
brauchen und die hei Communion mit der linken Hand austheilen,
was natürlich auffallend bar Nichtsdeſtoweniger Unterſtützte der
Biſchof dieſes Prieſters Bitte Dispens, daß . wenigſtens
privatim das heil er darbringen önne.

Die Concils⸗Congregation gewährte Iu der That (20 Mai 1882
die aus Gnade Inter der Bedingung, daß ETL entweder I
einem Privatoratorium oder, venn In der I  , 3u einer unde
celebrire, wenig Zolk anweſen 3u ſein eg

Dr iptmair.
XIX (Dispens —  von der rregularität wegen

ſchlechter Augen.) In Ordenscleriker, der ſchon die Gelübde
abgelegt, hekam ein Augenleiden, In olge eſſen CU nichts mehr
leſen durfte. Daher bat 6rn Dispens dieſer Irregularität,

die öheren Weihen empfangen 3u können, und zugleich auch
Dispens Breviergebet. Die Bitte ſtützte ſich auf die Hof  *

nung, daß das Leiden iellei doch nachlaſſen werde, da der itt  —
ſteller nach dem ärztlichen Zeugniſſe eine ehr Körperconſtitution
beſitze und von einen Obern die beſten Verwendungs⸗Zeugniſſe
vorlegen konnte.

Die Concils⸗Congregation entſchied unterm Dee 1882 In
Erwägung, daß der Bittſteller nicht vollſtändig blind, ſondern Ur
die lebenslänglichen Gelübde ſchon gebunden ſei, mit Rückſicht auf
die obgenannten Gründe und endlich auch M Anbetracht von ähn
lichen Präzedenzfällen, daß die Dispenſen zu gewähren eien. Er


